Weitere Verlängerung der Investitionszulage geplant

Formulierungshilfe für den Entwurf des InvZulG 2007 liegt vor

Erweiterungen/Verbesserungen gegenüber dem InvZulG 2005
Verlängerung des Investitionszeitraums:

Der Investitionszeitraum soll bis 2009 verlängert werden. Das bedeutet, dass Investitionen, die vor dem 31.12.2009 abgeschlossen werden, begünstigt sein sollen.
Wird eine Investition erst nach 2009 abgeschlossen, sollen noch Teilherstellungskosten und in Anschaffungsfällen Teillieferungen (lediglich Anzahlungen reichen nicht!) bis zum 31.12.2009 begünstigt sein.
Beherbergungsgewerbe:
Der Bereich der begünstigten Zweige (verarbeitendes Gewerbe, produktionsnahe Dienstleistungen) soll um das Beherbergungsgewerbe erweitert werden.
Dazu gehören:
· Betriebe der Hotellerie (Klassifikation des Statistischen Bundesamtes: HA 55.10.1 bis 4)

· Jugendherbergen und Hütten (HA 55.21.0)

· Campingplätze (HA 55.22.0)

· Erholungs- und Ferienheime (HA 55.23.1)

Abgrenzungsprobleme, wie es sie seit Jahren beim verarbeitenden Gewerbe und den produktionsnahen Dienstleistungen gibt (Zuordnung innerhalb der Klassifikation, Schwergewicht nach Wertschöpfung bei gemischter Tätigkeit), sind auch hier vorprogrammiert.
Verbleibensfrist:

Für bewegliche Wirtschaftsgüter, in die kleine und mittlere Unternehmen (KMU) investieren, soll sich die allgemein gültige fünfjährige Verbleibensfrist auf drei Jahre vermindern.

Erfreulich ist die beabsichtigte Klarstellung per Gesetz, dass bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, die unter der Verbleibensfrist liegt, die Nutzungsdauer an die Stelle der Verbleibensfrist tritt.

Ersetzt der Anspruchsberechtigte ein begünstigtes bewegliches Wirtschaftsgut wegen rascher technischer Veränderungen vor Ablauf des Bindungszeitraums durch ein neues Wirtschaftsgut, tritt (wie bereits im InvZulG 2005 geregelt) bezüglich der Einhaltung der Verbleibensfrist das neue Wirtschaftsgut an die Stelle des alten.

Einschränkungen gegenüber dem InvZulG 2005
Fördergebiet Berlin:

Für im Jahr 2006 begonnene Investitionsvorhaben wird das bisherige Fördergebiet Berlin beibehalten. Für Investitionsvorhaben, die ab 01.01.2007 begonnen werden, soll eine eingeschränkte Fördergebietskarte gelten.

Leasingunternehmen:

Für bewegliche Wirtschaftsgüter ist vorgesehen, dass sie nunmehr auch zum Anlagevermögen einer Betriebsstätte eines Betriebs des Anspruchsberechtigten, der selbst einen Betrieb der begünstigten Wirtschaftszweige im Fördergebiet unterhält, gehören müssen und zusätzlich in einer Betriebsstätte des Anspruchsberechtigten für den Bindungszeitraum verbleiben müssen.
Anspruchsberechtigt sind dann nur noch solche Steuerpflichtige, die selbst einen Betrieb des verarbeitenden Gewerbes, der produktionsnahen Dienstleistungen oder des Beherbergungsgewerbes unterhalten.

Eine Ausnahme soll bei verbundenen Unternehmen gemacht werden. Nur noch innerhalb einer solchen Unternehmensgruppe (z. B. Betriebsaufspaltung) können geförderte Wirtschaftsgüter in der Verbleibensfrist zulageunschädlich veräußert oder zur Nutzung überlassen werden.

(Bei neuen Betriebsgebäuden ist diese Einschränkung nicht vorgesehen. Hier wird nach wie vor auf die Verwendung von einem begünstigten Bereich abgestellt.)
Höhe der Investitionszulage

· grundsätzlich






12,5% 

· in Randgebieten





15,0%

Erhöhte Investitionszulage für bewegliche Wirtschaftsgüter in KMU-Betrieben

KMU-Betriebe
· grundsätzlich




25,0%
· in Randgebieten



27,5%

· Fördergebiet von Berlin


15,0%

Zeitliche Anwendung

Investitionen sind nach dem bisherigen InvZulG 2005 begünstigt, wenn sie vor dem 01.01.2007 abgeschlossen werden oder soweit vor diesem Stichtag Teillieferungen erfolgt bzw. Teilherstellungskosten entstanden sind.
Investitionen sollen nach dem neuen InvZulG 2007 begünstigt sein, wenn sie entweder ab dem 01.01.2007 begonnen werden oder - bei vorherigem Beginn - wenn sie erst nach dem Tag der Verkündung der endgültigen Gesetzesfassung begonnen worden sind.
Im Beherbergungsgewerbe sollte also (wenn möglich) mit dem Beginn geplanter Investitionen noch gewartet werden.

